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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

VG Lindenberg/Eichsfeld

I. Nachtragshaushaltssatzung der VG Lindenberg/Eichsfeld für 
das Haushaltsjahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 20.10.2020, Nr. 29/2020, hat die Gemeinschafts-

versammlung die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 26.10.2020 die 
Nachtragshaushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushalts-
jahr 2020 bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan liegen 
gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom

06.11.2020 bis 27.11.2020
öffentlich aus.
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG Lindenberg/
Eichsfeld sowie zu Ihrem eigenen Schutz ist aufgrund der rasanten Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 die Einsichtnahme in den Räumlichkei-
ten der VG, Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen nur nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache mit der Kämmerei unter Tel. 036071/84626 
oder per Mail (m.schulze@lindenberg-eichsfeld.de) möglich.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de (-> Verwaltung -> Satzung) eingese-
hen werden können.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277,278), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher auf nunmehr
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 21.500 € 24.700 € 1.615.900 € 1.612.700 €
die Ausgaben 39.200 € 42.400 € 1.615.900 € 1.612.700 €

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 109.900 € 70.200 € 631.200 € 670.900 €
die Ausgaben 132.900 € 93.200 € 631.200 € 670.900 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird nicht geändert.

§ 4
Die Umlage zur Finanzierung von Ausgaben der Verwaltungsgemein-
schaft wird auf 793.026 Euro festgesetzt und bleibt damit unverändert.
Der Umlagesatz beträgt pro Einwohner 117 Euro anteilig der Einwohner-
zahl der Mitgliedsgemeinde im Kommunalwahljahr 2019.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Nachtragshaushaltsplan wird auf 268.783 Euro fest-
gesetzt.

§ 6
Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Teistungen, den 28.10.2020
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender
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Brehme

Bekanntmachung der in der Gemeinderatssitzung 
des Gemeinderates Brehme am 18.06.2020 
gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss - 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Brehme vom 
19.12.2019
Beschluss Nr.: 09/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt die 1. Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Brehme vom 19.12.2019 in der vorliegen-
den Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Beschluss Nr.: 10/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt aufgrund des § 55 
der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. Nr. S. 429,433), die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss - Aufhebung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Brehme 
vom 12.12.2012
Beschluss Nr.: 11/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt die Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsan-
lagen der Gemeinde Brehme vom 12.12.2012, rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2019 aufzuheben.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss zur Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Bau und Ver-
kehr und der Gemeinde Brehme
Beschluss Nr.: 12/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme schließt mit dem Freistaat 
Thüringen, vertreten durch das Landesamt für Bau und Verkehr, Re-
gion Nord, die Vereinbarung bezüglich der Gemeinschaftsmaßnahme 
„Stützwand“ in vorliegender Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Brehme, 21.10.2020
gez. Tasch
Bürgermeister

Ecklingerode

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 25.06.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 13.05.2020
Beschluss Nr.: 35/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
13.05.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - über- und außerplanmäßige 
Ausgaben
Beschluss Nr.: 36/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinderat 
der Gemeinde Ecklingerode zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung 
der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht 
Einverständnis
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Bildung Haushaltsreste
Beschluss Nr.: 37/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinde Ecklingerode nimmt die Bildung der Haushaltsreste, in 
dem in der Jahresrechnung 2019 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Feststellung des Jahres-
rechnungsergebnisses und Rechenschaftsbericht
Beschluss Nr.: 38/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode nimmt die Jahreshaus-
haltsrechnung 2019 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach 
§ 81 Abs. 4 ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Beschluss - 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Ge-
meinde Ecklingerode vom 28.11.2012
Beschluss Nr.: 39/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt, die 1. Ände-
rungssatzung über die Satzung zur Erhebung wiederkehrender Beiträge 
für die öffentlichen Verkehrsanlagen vom 28.11.2012.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Ecklingerode, 21.10.2020
gez. Sieber
Bürgermeister
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Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 13.08.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 25.06.2020
Beschluss Nr.: 41/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
25.06.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

TOP 4

Beschluss – Aufstellung Beteiligungsbericht an KEBT AG 2020
Beschluss Nr.: 42/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat Ecklingerode beschließt, dass der vorliegende Beteili-
gungsbericht so anerkannt und genehmigt wird, vorbehaltlich eventuel-
len Änderungen nach erfolgter Prüfung.
Der Beteiligungsbericht ist in der vorliegenden Form der Kommunalauf-
sicht vorzulegen.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Ecklingerode, 21.10.2020
gez. Sieber
Bürgermeister

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 16.09.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 13.08.2020
Beschluss Nr.: 45/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
13.08.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

Ecklingerode, 21.10.2020
gez. Sieber
Bürgermeister

Ferna

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ferna am 20.07.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss - Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung vom 18.02.2020
Beschluss Nr.: 12/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna genehmigt die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der konstituierenden Sitzung vom 18.02.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ferna vom 
24.06.2019
Beschluss Nr.: 13/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt die 1. Änderung der 
derzeit gültigen Hauptsatzung.
§ 10 Abs. 5 Entschädigungen wird wie folgt geändert:
Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten nach Maßgabe 
der Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
kommunalen Wahlbeamten auf Zeit die folgenden Aufwandsentschädi-
gungen:

der ehrenamtliche Bürgermeister   800,00 Euro / Monat,
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete  200,00 Euro / Monat.
Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  6
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
An der Abstimmung nahm/en auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO 
nicht teil:
Erich Oberkersch, Carola Schulze

TOP 5

Beschluss - Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Ferna (Feuerwehrsatzung)
Beschluss Nr.: 14/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt die Neufassung der 
Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna in der vor-
liegenden Form. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss - Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser 
(TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna
Beschluss Nr.: 15/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stimmt der Stellung eines Förder-
mittelantrages zur Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Was-
ser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna für das 
Haushaltsjahr 2021 zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Beschluss Informationen zum Abschluss der Zweckvereinbarung zur 
Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in der 
Kindertageseinrichtung“
Beschluss Nr.: 16/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stimmt dem Abschluss einer 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der 
erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ mit der Gemeinde 
Teistungen zu.
Die Zweckvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Der vorliegende Entwurf der Vereinbarung wird ohne Änderungen be-
stätigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 8

Aufhebung des Beschlusses Nr. 09/2020 - Information und Beschluss 
- Auflösung Trink- und Abwasserzweckverband - Bildung Eigenbetrieb 
vom 18.02.2020
Beschluss Nr.: 17/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna hebt den Beschluss Nr. 09/2020 
vom 18.02.2020 auf und erklärt ihn für nichtig.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Information und Beschluss - Auflösung Trink- und Abwasserzweckver-
band - Bildung Eigenbetrieb
Beschluss Nr.: 18/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stimmt einer Auflösung des 
Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasser-
zweckverbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 31.12.2020 zu. Die 
von der Gemeinde Ferna in die Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte werden beauftragt, 
der Auflösung des jeweiligen Zweckverbandes zum 31.12.2020 zu-
zustimmen und den bisherigen Verbandsvorsitzenden zum Abwick-
ler zu bestellen.
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Der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 13 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 und 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird 
darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung nach § 2a BauGB und 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird. Das Verfahren ist 
auch zulässig, da durch den Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet 
wird, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegt.
In Ausführung des § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Beteiligung der Öf-
fentlichkeit) i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB liegen die Planunterlagen (Plan-
zeichnung und Begründung sowie die Berichtigung des FNP) in der Zeit

vom 13. November 2020 bis 23. Dezember 2020

In der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg / Eichsfeld, Hauptstraße 17, 
37339 Teistungen, im Bauamt Zimmer 306, während der Sprechzeiten* 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem 
Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.

Sprechzeiten*:
Mo - Mi.: 9.00 - 12.00 Uhr
Di.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach terminlicher Vereinbarung.

Hinweis:
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gelten bezüglich der öffentlichen 
Sprechzeiten der Verwaltung zur Einsichtnahme in die Bauleitplanung 
Einschränkungen.
Um den notwendigen Abstand zwischen Personen wahren zu können, 
bitten wir interessierte Bürger vor dem Zutritt vorab unter Tel.: 036071 
84615 einen Termin zu vereinbaren. Im Eingangsbereich füllen die Besu-
cher dann einen kurzen Fragebogen mit vier Fragen aus. Der Fragebo-
gen kann auch vorab auf der Internetseite unter www.lindenberg-eichs-
feld.de heruntergeladen, ausgedruckt und bereits ausgefüllt mitgebracht 
werden. Es besteht Maskenpflicht.
Wann eine Rückkehr zum normalen Verwaltungsbetrieb wieder möglich 
sein wird, ist aufgrund der aktuellen Situation noch nicht abschätzbar.
Die Auslegungsfrist wurde verlängert.
(Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stel-
lungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können 
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB sind die Planunterlagen zusätzlich in das 
Internet einzustellen und können auf der Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld unter
https://www.lindenberg-eichsfeld.de -> unter der Rubrik „Aktuelles“ ->
eingesehen werden.

Oberkersch
Bürgermeister

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Beschluss - 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Ge-
meinde Ferna vom 11.05.2005
Beschluss Nr.: 19/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt auf der Grundlage des 
§ 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 21 b des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) die 4. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Ferna vom 11.05.2005.
Die 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 12

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Riemlingsteile“
Beschluss Nr.: 20/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 „Riem-
lingsteile“ wird hiermit beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Beschluss Nr.: 21/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt den fortgeltenden Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Ferna zu ändern.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Ferna, den 22.10.2020
gez. Oberkersch
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Gemeinde Ferna 
Bebauungsplan Nr. 6 „Pfingstrasenteile“ 
Verfahren gemäß § 13a BauGB - im beschleunigten Verfahren

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna hat am 23.09.2019 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Pfingstrasenteile“ beschlossen.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 15. Juni 2020 
bis 30. Juli 2020 und wurde im Amtsblatt der VG vom 05.06.2020 mit dem 
Aufstellungsbeschluss bekannt gemacht.
Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit wird durch Änderung des Pla-
nentwurfs notwendig.
Die planungsrechtlichen Festsetzungen zur „Art der baulichen Nut-
zung“ im MI (Mischgebiet) wurden konkretisiert.
Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der Berichtigung angepasst (2. 
Berichtigung).
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
wird von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden 
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.
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(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die 
Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.
(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeister, entscheidet der/die Bürger-
meister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Un-
terschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Absatz 1 S. 2 ThürBKG spätestens mit Vollen-

dung des 67. Lebensjahres,
c) dem Austritt,
d) dem Ausschluss.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister erklärt 
werden.
(3) Der/Die Bürgermeister/in kann einen Angehörigen der Einsatzabtei-
lung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrandmeisters, ent-
pflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere 
das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Aus-
bildung und/oder bei angesetzten Übungen.
(4) Der Ortsbrandmeister bestätigt den ausscheidenen Mitgliedern den 
Empfang der eventuell zurück gegebenen Ausrüstungsgegenstände und 
händigt ihnen Kopien ihrer Lehrgangsbescheinigungen der für die Ge-
meinde Tastungen absolvierten Lehrgänge aus.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den 
Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter sowie die Mitglieder des Feuer-
wehrausschusses.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten 
Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters oder der sonst zu-
ständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen.
Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Ortsbrandmeisters oder der sonst 
zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltun-
gen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusam-
menwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehö-
rigen eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 2.
(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebie-
tes gilt § 3 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO).

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so 
kann der Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehraus-
schuss ihm

a) eine Ermahnung,
b) einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis 
ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stel-
lungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienst-
kleidung übernommen, wer wegen wegen Erreichens der Altersgrenzen 
gem. § 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichti-
gen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister er-
klärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend).
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern 
des Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Tastungen führt den 
Namen „Jugendfeuerwehr Tastungen“.

Tastungen

Neufassung der Satzung über die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Tastungen

(Feuerwehrsatzung)

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277, 278), des § 14 
Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine 
Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 05.02.2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29.06.2018 (GVBl. S. 317) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Tastungen in seiner Sitzung am 01.09.2020 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)
beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Tastungen ist als öffentliche 
Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselb-
ständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Tastungen“.
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Ortsbrandmeisters.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen 
bedient sie sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins (§ 15).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehren-
den Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei 
anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG, ferner die 
Gefahrverhütungsschau (§ 21 ThürBKG) und die Sicherheitswache (§ 22 
ThürBKG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Tastungen die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschrif-
ten und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Tastungen gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung.

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Aus-
rüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem 
Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch 
außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene 
Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister unverzüg-
lich anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-

rüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die 
Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen 
mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilli-
gen Feuerwehr aufgenommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen 
aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Tastungen 
haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Tas-
tungen zur Verfügung stehen. Sie müssen den Anforderungen des Feu-
erwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein. Sie müssen das 
16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. Lebens-
jahr nicht überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehrange-
hörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis 
zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den Bürgermeister zugelas-
sen werden, soweit die erforderliche geistige und körperliche Einsatzfä-
higkeit, in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest, nachgewiesen wird 
(§ 13 Abs. 1 ThürBKG).
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr müssen Einwohner der 
Gemeinde Tastungen sein.
(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Orts-
brandmeister zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahme-
antrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.
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§ 14

Wahl des Ortsbrandmeisters,
des stellvertretenden Ortsbrandmeisters,

der zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses
(1) Die nach dem ThBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Ver-
sammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens 
eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschluss-
fähigkeit der Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, der Vertreter der Alters- und 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Jugend-
feuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung 
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat soviel Stimmen, wie sonstige 
Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuer-
wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhal-
ten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 
3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlbe-
rechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Nie-
derschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertre-
ters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in 
zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemein-
derat zu übergeben.

§ 15
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem pri-
vatrechtlichen Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die 
Vereinssatzung.

§ 16
Gleichstellungsklausel

Die in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gel-
ten für Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Ge-
meinde Tastungen - Feuerwehrsatzung - vom 15.12.1994 und die 1. Än-
derung vom 19.12.2008 außer Kraft.

Tastungen, 23.10.2020
Nolte
Bürgermeister

Teistungen

Gemeinde Teistungen

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Teistungen für das 
Haushaltsjahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 01.10.2020, Nr. 7/2020, hat der Gemeinderat der 

Gemeinde Teistungen die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren An-
lagen für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 12.10.2020 die 
Nachtragshaushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushalts-
jahr 2020 bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

06.11.2020 bis zum 27.11.2020

während der üblichen Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache in der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 
Teistungen, Kämmerei, Zimmer 107, öffentlich aus.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG Lindenberg/
Eichsfeld sowie zu Ihrem eigenen Schutz ist aufgrund der rasanten Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 die Einsichtnahme in den Räumlichkei-
ten der VG, Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen nur nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache mit der Kämmerei unter Tel. 036071/84628 
oder per Mail (drobe@lindenberg-eichsfeld.de) möglich.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de (-> Verwaltung -> Satzung) eingese-
hen werden können.

(2) Die Jugendfeuerwehr Tastungen ist der freiwillige Zusammenschluss 
von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der 
Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben 
als selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen 
Jugendordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeu-
erwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Ortsbrand-
meister, der sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient.
(4) Der Leiter der Jugendfeuerwehr soll mindestens 18 Jahre alt sein. Er 
muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein und soll den Gruppenfüh-
rerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

§ 11
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister

(1) Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen ist der 
Ortsbrandmeister.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversamm-
lung (§ 13) der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Tastungen angehört und die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO 
vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemein-
de Tastungen ernannt. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen und die Ausbildung 
ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie 
für die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu 
sorgen und den/die Bürgermeister/in in allen Fragen des Brandschutzes 
zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertre-
tende Ortsbrandmeister und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrandmeister bei 
Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzab-
teilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl findet nach Mög-
lichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der Ortsbrandmeister 
gewählt wird.
Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in so rechtzeitig eine Versammlung 
der Angehörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Ortsbrandmeisters stattfinden kann. Der stellvertretende Ortsbrandmeis-
ter wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Tastungen ernannt.

§ 12
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Ortsbrandmeisters bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Tastungen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Ortsbrandmeister als 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, aus 2 Angehörigen der Einsatzab-
teilung, einem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung und dem Leiter 
der Jugendfeuerwehr.
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der Alters- 
und Ehrenabteilung und des Leiters der Jugendfeuerwehr erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt 
sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehren-
abteilung.
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschuss ein. 
Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nichtöffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch Angehörige der 
einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen 
zu Sitzungen einladen.
(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den Vorsitz führt, 
und sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an Sitzungen teilzuneh-
men. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 13
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister einberu-
fen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzu-
berufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzab-
teilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung 
sind den Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindes-
tens eine Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehö-
rigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend 
ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf 
einer Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Angehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse 
der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden 
Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.
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Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 ThürKO zur 
Einsichtnahme aus.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 37339 Teistungen für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Teistungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher auf nunmehr
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 445.700 € 90.400 € 3.395.000 € 3.750.300 €
die Ausgaben 920.700 € 565.400 € 3.395.000 € 3.750.300 €

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 496.900 € 108.100 € 848.600 € 1.237.400 €
die Ausgaben 400.800 € 12.000 € 848.600 € 1.237.400 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird nicht geändert.

§ 4
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Nachtragshaushaltsplan wird auf 625.000 € festgesetzt.

§ 6
Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Teistungen, den 12.10.2020
Krukenberg
Bürgermeister

5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge  
für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Teistungen vom 28.11.2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278), und des § 21 b Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), i.V. m. §§ 2, 7 und 7a ThürKAG in 
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung erlässt die Gemein-
de Teistungen folgende Satzungsänderung

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 7 Absatz 2 - Beitragssatz
wird wie folgt geändert:

Der Beitragssatz für das Erhebungsjahr 2016 beträgt
0,0651214 €/m² gewichtete Grundstücksfläche;

§ 11 Absatz 1 - Inkrafttreten
Diese 5. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 31.12.2016 in Kraft.

Teistungen, den 13.10.2020
gez. Christoph Krukenberg
Bürgermeister Gemeinde Teistungen   Siegel

Wehnde

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates Wehnde am 05.08.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Ge-
meinderatssitzung vom 06.05.2020
Beschluss Nr. 12/2020
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemein-
de Wehnde die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
06.05.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Beteiligungsbericht 2020 für das Jahr 2019 für die unmittelba-
re Beteiligung der Gemeinde Wehnde an der KEBT AG bzw. am KEBT 
Konzern, der die die mittelbare Beteiligung der Gemeinde Wehnde an 
der TEAG AG enthält
Beschluss Nr. 13/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat Wehnde beschließt, dass der vorliegende Beteili-
gungsbericht so anerkannt und genehmigt wird, vorbehaltlich eventuel-
len Änderungen nach erfolgter Prüfung.
Der Beteiligungsbericht ist in der vorliegenden Form der Kommunalauf-
sicht vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss - 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemein-
de Wehnde vom 28.11.2012
Beschluss Nr. 14/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt auf der Grundla-
ge des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) und des § 21 
b Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) 
i. V. m. den §§ 2, 7 und 7a des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung die 3. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Bei-
träge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Wehnde vom 
28.11.2012 in der vorliegenden Form.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
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deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Verbandes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Verbandes. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§ 24 ThürEBV) und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt, Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts‘ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff ThürEBV) in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenvertriebs vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertre-
ter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§ 24 ThürEBV) zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbands ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Thüringen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Ga-
rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 
ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

TOP 6

Beschluss 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Wehnde vom 28.11.2012
Beschluss Nr. 15/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt auf der Grundlage 
des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 21 b des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) die 4. Änderungssat-
zung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Wehnde vom 28.11.2012. 
Die 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Wehnde, den 22.10.2020
gez. Sieber
Bürgermeister

Informationen des Trinkwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Trinkwasserzweckverband “Obere Hahle” hat in der gemeinsamen 
Sitzung der Verbandsversammlung am 15.09.2020 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss-Nr. 04/2020
Bestätigung der Niederschrift der gemeinsamen Verbandsversammlung 
des Trinkwasserzweckverbandes und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ vom 04.02.2020

Beschluss-Nr. 05/2020
Feststellung des Jahresabschluss zum 31.12.2019 und Entlastung des 
Verbandsvorsitzenden und des Werkleiters

Beschluss-Nr. 06/2020
Verwendung Jahresergebnis 2019

Beschluss-Nr. 07/2020
Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und Bestel-
lung eines Verantwortlichen zur vermögensrechtlichen Abwicklung

gez. Dipl.-Ing. (FH) Heiko Tasch
Werkleiter

Bekanntmachung zur Feststellung des  
Jahresabschlusses 2019 des Trinkwasserzweck- 
verbandes „Obere Hahle“

I. Beschlussfassung über die Feststellung
des Jahresabschlusses 2019

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss-Nr. 05/2020 vom 
15.09.2020 den Lagebericht und den Jahresabschluss 2019 wie folgt 
festgestellt:
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 schließt

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 5.013.467,56 €
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 14.419,32 €
Der festgestellte Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter wird für das Jahr 2019 
Entlastung erteilt.

II. Bestätigungsvermerk
des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“, Teistungen:
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Trinkwasserzweckverbands „Obe-
re Hahle“ - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Trinkwasserzweckverband „Obere 
Hahle“ für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§ 20 ff. ThürEBV), i. V. m. den einschlägigen 
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Informationen des Abwasserzweckverbandes  
„Obere Hahle“
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Abwasserzweckverband „Obere Hahle“ hat in der gemeinsamen Sitzung 
der Verbandsversammlung am 15.09.2020 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 05/2020
Bestätigung der Niederschrift der gemeinsamen Verbandsversammlung 
des Trinkwasserzweckverbandes und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ vom 04.02.2020

Beschluss-Nr. 06/2020
Feststellung des Jahresabschluss zum 31.12.2019 und Entlastung des 
Verbandsvorsitzenden und des Werkleiters

Beschluss-Nr. 07/2020
Verwendung Jahresergebnis 2019

Beschluss-Nr. 08/2020
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachttagshaushaltsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2020 des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“

Beschluss-Nr. 09/2020
Auflösung des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und Bestellung 
eines Verantwortlichen zur vermögensrechtlichen Abwicklung

Beschluss-Nr. 10/2020
Auftragsvergabe Verbindungssammler von Ferna nach Tastungen

gez. Dipl.-Ing. (FH) Heiko Tasch
Werkleiter

Bekanntmachung zur Feststellung des  
Jahresabschlusses 2019 des Abwasserzweck- 
verbandes „Obere Hahle“

I. Beschlussfassung über die Feststellung
des Jahresabschlusses 2019

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss-Nr. 06/2020 vom 
15.09.2020 den Lagebericht und den Jahresabschluss 2019 wie folgt 
festgestellt:
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 schließt

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 22.350.794,25 €
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 305.743,15 €
Der festgestellte Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter wird für das Jahr 2019 
Entlastung erteilt.

II. Bestätigungsvermerk
des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Teistungen:
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes „Obere 
Hahle“ - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hi-
naus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverbandes „Obere 
Hahle“ für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) i. V. m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Verbands zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Verbandes. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§ 24 ThürEBV) und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beab-

sichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisch-
es Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbands abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Verbandes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter an-
derem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Göttingen, den 10. Juli 2020
EURATIO GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. (Int.) Adrian Krysewski
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Fritz Güntzler
Wirtschaftsprüfer

III. Auslegungshinweis
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnah-
me vom

09.11.2020 bis 07.12.2020

zu den Geschäftszeiten in den Räumen des Trinkwasserzweckverban-
des „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Zimmer 209 öf-
fentlich aus.

Teistungen, 16. September 2020
gez. Schotte   - Siegel -
Verbandsvorsitzender



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld - 11 -
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 

den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Verband ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Verbandes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter an-
derem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Göttingen, den 10. Juli 2020
EURATIO GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm. (Int.) Adrian Krysewski
Wirtschaftsprüfer

gez. Dipl.-Kfm. Fritz Güntzler
Wirtschaftsprüfer

III. Auslegungshinweis
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnah-
me vom

09.11.2020 bis 07.11.2020

zu den Geschäftszeiten in den Räumen des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Zimmer 209 öffentlich 
aus.

Teistungen, 16. September 2020
gez. Schotte   - Siegel -
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung und Auslegungshinweis zur  
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 des  
Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“
Mit Beschluss Nr. 08/2020 vom 15.09.2020 hat die Verbandsversamm-
lung die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und deren Anlagen für 
das Jahr 2020 beschlossen.
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses vorgelegt.
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 
21.09.2020 die Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Obere 
Hahle“ gewürdigt.
Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

09. November 2020 bis 07.Dezember 2020
in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, 
Hauptstraße 17, 37339 Teistungen - Zimmer 209 - zu den Öffnungszei-
ten öffentlich aus.
Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 kann bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über den Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres 
während der Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Dienstag von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
sowie Donnerstag von 13.00 Uhr - 17.30 Uhr) in der Geschäftsstelle des 
Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ Teistungen, Hauptstraße 17 - 
Zimmer-Nr. 209 - eingesehen werden.

Teistungen, 22. September 2020
gez. Schotte  - Siegel -
Verbandsvorsitzender

resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertre-
ter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Thüringen (§ 24 ThürEBV) zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbands ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Thüringen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Ga-
rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 
ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beab-

sichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisch-
es Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbands abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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1. Nachtragshaushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“, Sitz 37339 Teistungen 
für das Wirtschaftsjahr 2020
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemein-schaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201), i.V.m. § 55 der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetz vom 
11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 642) erlässt der Abwasserzweckverband „Obere Hahle“ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2020:

§ 1
Es wird folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzt:

1. im Erfolgsplan
von bisher erhöht um festgesetzt auf

die Erträge 1.616.310,00 € 14.910,00 € 1.631.220,00 €
von bisher vermindert um festgesetzt auf

die Aufwendungen 1.289.940,00 € -26.665,00 € 1.263.275,00 €
2. im Vermögensplan

von bisher erhöht um festgesetzt auf
die Einnahmen 1.729.593,00 € 1.603.883,00 € 3.333.476,00 €

von bisher erhöht um festgesetzt auf
die Ausgaben 1.729.593,00 € 1.603.883,00 € 3.333.476,00 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird von 190.000,00 € um 1.165.000,00 € 
erhöht und damit auf 1.355.000,00 € neu festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festge-
setzt.

§ 4
Die bisherige Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
nicht verändert.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

ausgefertigt:
Teistungen, 22. September 2020
gez. Schotte  - Siegel -
Verbandsvorsitzender
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